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Begründung zum Bebauungsplan „Sondergebiet Kindertagesstätte“ gem. § 9 Abs. 8 BauGB 

 

1.0  Planungsvorgaben 

1.1  Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Die Gemeinde Gachenbach liegt etwa 10 km südlich von Schrobenhausen am südwestlichen 
Rand der Region 10 und damit an der Grenze des Regierungsbezirks Oberbayern zum Re-
gierungsbezirk Schwaben. Im Gemeindegebiet, das insgesamt ca. 3.025 ha groß ist, leben 
gegenwärtig rund 2.392 Einwohner (Stand Ende 2015). Die städtebauliche Entwicklung im 
Gemeindegebiet wird durch die Lage an der Bundesstraße B 300 begünstigt, die die Ver-
dichtungsräume Ingolstadt und Augsburg verbindet. Zudem stellt die Bundesstraße, die mit 
Ortsumfahrungen und zusätzliche Überholstrecken sukzessive für das zunehmende Ver-
kehrsaufkommen ausgebaut wurde und wird, die schnelle Anbindung an die Autobahnen A9 
im Norden bzw. A8 im Süden sicher. 

In der Gemeinde Gachenbach besteht im Ortsteil Weilach Bedarf an der Erweiterung der 
Kinderbetreuungseinrichtungen. Der bisherige Kindergarten in der ehem. Volksschule / Leh-
rerwohnhaus genügt den heutigen Raumanforderungen nicht mehr. 

Die Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtungen soll mit 4 Gruppen als Kindertagesstätte 
in direktem westlichen Anschluss an die ehem. Volksschule und südlich der Römerstraße 
erfolgen und das bisherige Angebot der Kinderbetreuung in der Gemeinde Gachenbach 
abrunden. 

Die Erweiterung der Siedlungsfläche in Weilach ist im rechtswirksamen Flächennutzungs-
plan bereits als Gemeinbedarfsfläche (südliche Flächen Fl.Nr. 82, Tl.Fl., und 87/4) und als 
Dorfgebiet (MD; nördliche Fläche Fl.Nr. 89) dargestellt. 

Der Gesamtumgriff des aufzustellenden Bebauungsplans beträgt 6.260 m2, das festgesetzte 
Bauland des Sondergebietes (= Gemeinbedarfsfläche Kindertagesstätte) beträgt 5.405 m2 .   

 

1.2 Verfahren  

Der Bebauungsplan „Sondergebiet Kindertagesstätte“ wird im Regelverfahren zweistufig 
mit Umweltbericht aufgestellt. Nach § 8 Abs. 3 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flä-
chennutzungsplan „zu entwickeln“, was im vorliegenden Fall dadurch möglich erscheint, da 
Teilflächen bereits als Gemeinbedarfsfläche im FNP dargestellt sind, die noch um die kleine 
MD-Fläche auf Fl.Nr. 89 erweitert wird.  

 

1.3 Lage im Raum und Standortwahl  

Gemeindeteile sind Biberfarm, Birglbach, Etzlberg, Flammensbach, Habertshausen, Hardt, 
Labersdorf, Maria Beinberg, Osterham, Peutenhausen, Ried, Sattelberg, Schmaushof, Spi-
talmühle, Weilach, Weng und Westerham; es existieren folgende Gemarkungen: Gachen-
bach, Peutenhausen, Sattelberg, Weilach. Das bedeutendste Fließgewässer der Gemeinde 
ist das Flüsschen Weilach. 
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Standortwahl / Infrastruktur 

Der Standort liegt verkehrlich günstig westlich der Dorfstraße (= Kreisstraße ND 5) und süd-
lich des Römerweges.  

Die Topographie fällt leicht nach Nordosten und liegt zwischen 443 m und 444 m üNN. Die 
Entfernung zu den umgebenden Siedlungen bzw. zum Ortskern Weilach ist fußläufig günstig, 
ebenso zu den ÖPNV-Haltestellen. 

Im Rahmen des Entwurfsprojektes wurde eine tachymetrische Vermessung des Geländes 
durchgeführt, ebenso wurde ein Baugrundgutachten des Grundbaulabors Aichach vom 
20.12.2016, AZ 1610872 erstellt.  

Die Ausfahrt Peutenhausen liegt ca. 4,5 km entfernt mit Anschluss an die B 300. 

 

 
Übersichtslageplan Weilach – Sattelberg; Quelle: bayern atlas 
 

1.4 Vorgaben des Flächennutzungsplans  

In der Gemeinde Gachenbach besteht ein rechtswirksamer Flächennutzungsplan, in dem die 
geplanten Bauflächen bereits als Gemeinbedarfsfläche und als Dorfgebiet (MD) dargestellt 
sind.  
 
Nach § 8 Abs. 3 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan „zu entwic-
keln“, was im vorliegenden Fall dadurch möglich erscheint, da Teilflächen bereits als Ge-
meinbedarfsfläche mit der erforderlichen Zweckbestimmung im FNP dargestellt sind, die 
noch um die kleine MD-Fläche auf Fl.Nr. 89 erweitert wird. Nachdem Flächennutzungspläne 
ihrer Rechtsnatur nach nicht parzellenscharf sind, erscheinen die Grundzüge des bisherigen 
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FNP durch die Neufestsetzung mit Gemeinbedarfsfläche insgesamt gegeben; gleichzeitig 
wird die Fläche als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung FNP „entwickelt“. 

 

Ausschnitt FNP 
 

1.5 Bestehende Bebauungspläne 

Im Umfeld des aufzustellenden Bebauungsplanes bestehen keine Bebauungspläne.  

 

1.6 Vorgaben der Regional- und Landesplanung 

Die Gemeinde Gachenbach liegt in der Region 10, Ingolstadt, an der Entwicklungsachse von 
überregionaler Bedeutung Augsburg - Ingolstadt. Schrobenhausen ist neben Pfaffenhofen 
a.d. Ilm, Neuburg a. d. Donau und Eichstätt eines der Mittelzentren um das Oberzentrum 
Ingolstadt.  
 
Die Weilach liegt östlich der Dorfstraße und ist von der vorliegenden Planung nicht tangiert, 
das landschaftliche Vorbehaltsgebiet und der regionale Grünzug liegen in einiger Entfernung 
westlich und werden ebenfalls nicht beeinträchtigt von der Bauleitplanung. 
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Auszug Regionalplan Ingolstadt 
 
 
Nach laufender Mitteilung der Höheren Landesplanungsbehörde in anderen Verfahren be-
stehen hierzu folgende Erfordernisse: 
 
„RP 10 B I 8.2 (Z): In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten kommt den Belangen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zur Sicherung des Arten- und Biotopschutzes, wichtiger 
Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen und des Landschaftsbildes und der naturbezogenen 
Erholung besonders Gewicht zu. 

RP 10 B 1111.5: (Z) Auf eine gute Durchgrünung und Gestaltung der Baugebiete insbeson-
dere am Ortsrand und in den Ortsrandbereichen soll geachtet werden. 
Hinweise:  
Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere durch 
die Reduzierung des Energieverbrauchs durch die verstärkte Erschließung und Nutzung er-
neuerbarer Energien (...) (LEP 1.3.1 (G). Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen 
und zu nutzen (LEP 6.2.1 (G)).“ 
Die im LEP 3.2 (Z) angesprochene Nutzung vorhandener Potentiale der Innenentwick-
lung  wird mit dem vorliegenden städtebaulich integrierten Standort mit direkter Anbindung 
an die vorhandenen Siedlungsflächen berücksichtigt. 

 
LEP 8.1 (Z) Soziale Einrichtungen und Dienste der Daseinsvorsorge sind in allen Teilräu-
men flächendeckend  und bedarfsgerecht vorzuhalten. 
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Demographische Entwicklung der Gemeinde Gachenbach 

Die Bevölkerungszahlen der Gemeinde Gachenbach sind in den letzten zehn Jahren vom 
Jahr 2005 bis zum Jahr 2015 von 2.328 auf 2.398 Einwohner jährlich kontinuierlich gestie-
gen.  Der Anteil der Bevölkerung teilt sich zum 01.01.2015 wie folgt auf: 

- bis 20 Jahre:    507 Einwohner, 
- 21 bis 30 Jahre:    289 Einwohner, 
- 31 bis 40 Jahre:    167 Einwohner 
- 41 bis 50 Jahre:    360 Einwohner, 
- über 50 Jahre:    930 Einwohner. 
 
Aufgrund der vorstehenden Zahlen ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren kein 
Rückgang hinsichtlich eines notwendigen Wohnraumes und der Infrastruktureinrichtungen 
wie Kindertagesstätten zu erwarten ist, da sich der Anteil der jugendlichen Bevölkerung bis 
30 Jahren auf 796 Personen (= ein Drittel der Gesamtbevölkerung) beläuft. 

 

1.7 Verkehr / Infrastruktur 

1.7.1 Straßenverkehr 

Im Gemeindegebiet verlaufen mehrere Straßen unterschiedlicher Kategorien. 

Kreisstraße ND 5 

Die Kreisstraße 5 verläuft östlich als Dorfstraße im Siedlungsbereich; die Verkehrsbelastung 
ist gering; nördlich des geplanten Baugrundstückes verläuft die Römerstraße, die ebenfalls 
eine ganz geringe Verkehrsbelastung aufweist.  

 

1.7.2 Radwege und ÖPNV 

Gesonderte Radwege sind nicht vorhanden. Entlang der Kreisstraße verlaufen Gehwege. 
Der Römerweg hat bisher keine Gehwege. 

    Lageplan mit Umgriff Baugrundstück 
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2.0 Bebauung 
2.1 Situation und Umgebungsbebauung 

 
Luftbild mit Bestand Dorfstraße im Osten, Römerweg im Norden  
(im Süden ortsbildprägende Baumkulisse, teilweise außerhalb Geltungsbereich) 

    
Pfarrkirche an der Kreisstraße                                             ehem. Volksschule / Lehrerwohnhaus 
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Das Gebiet liegt an ortsplanerisch zentraler Stelle westlich der Kirche und neben der ehem. 
Schule / Lehrerwohnhaus, erbaut um 1910. Beide Gebäude stehen als Einzeldenkmäler un-
ter Denkmalschutz. Die ehem. Schule wurde – im Gegensatz zu vergleichbaren Gebäuden in 
vielen anderen Gemeinden - als Zeugnis der Zeit erhalten und für Kindergartenzwecke sa-
niert, was besonders verdienstvoll erscheint für das Ortsbild von Weilach!  

Die Bebauung im Ortskern Weilach ist ansonsten geprägt von ein- bis zweigeschossigen, 
einfachen Satteldachgebäuden mit relativ steiler Dachneigung und knappem Ortgang bzw. 
Traufe. 

 

2.2 Städtebauliches Konzept 

Die neue Kindertagestätte wird in ebenerdiger Bauweise und ohne Unterkellerung flächen-
sparend südlich der Römerstraße situiert mit kurzer Zuwegung und Stellplätzen an der Stra-
ße bzw. zwischen dem Neubau und dem Baubestand. Dadurch wird am Ortsrand nach We-
sten eine ruhige, große Freifläche möglich, die auch für Spielplatzzwecke in einfacher Ge-
staltung entwickelt werden kann. 

Der Neubau wird mit 4 Gruppen als eingeschossiges Gebäude mit leicht geneigten Dächern 
geplant. Das winkelförmige Gebäude öffnet sich zum ehem. Lehrerhaus / Volksschule und 
mit Blickbeziehung zum Kirchturm. 

 

Grundriss Erdgeschoss; Quelle: Büro Hain-Fischer, Architekten, Dachau 

 

Schnitte / Ansichten; Quelle: Büro Hain-Fischer, Architekten, Dachau 
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Beispielrechnung für die erforderlichen Freiflächen 

Kindertagesstätte 4 Gruppen (4 x 10 Kinder = 40 Kinder; 4 x 15 Kinder = 60 Kinder; 4 x 20 
Kinder = 80 Kinder; gesamt 40 Kinder – 80 Kinder);  

Gesamtgrundstücksgröße ca. 5.881 m2; engerer Bereich Sondergebiet: 3.317 m2; 

Erforderliche Freifläche: 40 x 10 m2/ Kind = 400 m2; 80 x 10 m2/ Kind = 800 m2 

 

2.3 Art der Nutzung 

Das Gebiet wird als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Sozialen Zwecken die-
nende Gebäude und Einrichtungen einschließlich Kinderspielplatz für Kindertagesstätte fest-
gesetzt, gleichzeitig als sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2 BauNVO. 

Die Ausweisung des „Sondergebietes Kindertagesstätte" war eine Empfehlung des zu-
ständigen Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen. Die Doppelfestsetzung auch einer 
Gemeinbedarfsfläche mit ebenfalls dieser Nutzung korrespondiert die Festlegung auch 
weitgehend mit dem rechtswirksamen  Flächennutzungsplan.  

Die Gemeinde Gachenbach vertritt im Hinblick auf die Doppelfestsetzung folgende (Rechts-) 
Auffassung: Bei der Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche handelt es sich rechtstech-
nisch um eine von der Möglichkeit zur Festlegung von Baugebieten zu trennende Darstel-
lungsmöglichkeit. Während die Festsetzung von Baugebieten in § 9 Abs. 1 Nr.  1 BauGB 
bzw. § 1 Abs. 2 BauNVO genannt ist, findet sich die Darstellungsmöglichkeit von Gemein-
bedarfsflächen  in Ziff. 4.1 der PlanZVO. Nachdem Gemeinbedarfsflächen nicht zu den 
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Baugebieten gehören, ist die Festsetzung eines Sondergebietes gem. § 11 Abs. 2  BauN-
VO zur Festlegung der eingeplanten städtebaulichen Werte auch städtebaulich sinnvoll. 
Entsprechend sind nach Auffassung der Gemeinde auch Doppelfestsetzungen von Bau-
gebiet und Gemeinbedarfsfläche  grundsätzlich zulässig und zweckmäßig (Roeser, in: Kö-
nig/Roeser/ Stock, BauNVO, 3. Aufl. 2014 § 1 Rn. 22 sowie Fickert/Fieseler, BauNVO, §1 
Rn 39f; Bönker, in: Bönker/Bischopink, BauNVO,  1. Aufl. 2014, § 1 Rn. 43). Der als Ge-
meinbedarfsnutzung vorgesehene Zweck ist zudem im Sondergebiet nach § 11 Abs. 2 Nr.2 
BauNVO zulässig. Die Doppelfestsetzung  entfaltet somit auch keinen Widerspruch. 

 

2.4 Maß der Nutzung und Bauweise 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch: 

− die absolute Grundfläche wird mit 1.000 m2 festgesetzt. 

− Die zusätzlichen Flächen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO wie Stellplätze und ihre Zufahrten, 
Garagen, Nebengebäude werden insgesamt mit max. 500 m2 festgesetzt. 

− Die Wandhöhe wird mit max. 4,50 m, die Firsthöhe mit max. 6,50 m festgesetzt. 

− Die Baugrenzen werden nach der bisher vorliegenden Hochbauplanung mit etwas Spiel-
raum festgelegt. 

Die üblichen Abstandsflächen der BayBO sind einzuhalten, wobei diese vergleichbar Wohn- 
und Mischgebieten anzusetzen sind, also keine reduzierten Abstandsflächen wie im Gewer-
begebiet. 

Garagen und Nebenräume müssen zu Grundstücksgrenzen immer 1,50 m Abstand einhal-
ten, um unschöne Absätze benachbarter Garagen und Stellplatzzufahrten zu vermeiden. 

Auf die Festsetzung einer Bauweise wird verzichtet, da ein max. 50 m langer Baukörper in-
nerhalb des Bauraumes möglich ist, der aber lt. Hochbauplanung etwas kürzer geplant wird.  

 

2.5 Gestaltung 

Bei der Gestaltung der Kindertagesstätte kommt der Hochbauplanung das entscheidende 
Gewicht bzw. die  gestalterische Verantwortung zu, insbesondere im Hinblick auf die beiden 
Baudenkmäler ehem. Volksschule/ Lehrerwohnhaus und Kirche.  

Der vorliegende Objektentwurf der beauftragten Hochbauarchitektin Hain-Fischer, Dachau, 
sieht die besondere geneigte Dachform vor, um am Ortsrand einen weichen Übergang zur 
freien Landschaft zu bewerkstelligen. In Bezug zum Baubestand des alten Schulhauses und 
zur Kirche verbleiben diese ortsplanerisch wichtigen Gebäude als bauliche Höhepunkte im 
Ortskern bestehen. Zusanunen mit dem ortsbildprägenden  Gehölzbestand und den festge-
setzten heimischen Laubbäumen wird sich der Neubau nach Auffassung der Gemeinde und 
der beauftragten Architektin in das Orts- und Landschaftsbild einfügen. 

Zu den folgenden - formal den Entwurf betreffenden -Punkt ist folgendes wichtig: 

- Erdgeschossigkeit 

- L-Form mit Walmdach 
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- Firstlinie außermittig und Dachneigung 

- Dacheindeckung 

Die erdgeschossige, L-förmige Gebäudeform ist einerseits auf Bauherrnwunsch entstanden. 
Andererseits hat die Bestandsaufnahme in Weilach gezeigt, dass auf etlichen Grundstücken 
erdgeschossige Bebauungen mit z.T. hohen Kniestöcken zu finden sind. Die erdgeschossige 
Bauweise wurde also auch aus Gründen der Einfügung gewählt, insbesondere am Ortsrand 
auch als Übergang in die Landschaft. 

Auch mit der Wahl der L-Form mit Walmdach, das  ebenfalls auf einigen Grundstücken zu 
finden ist, wird die Umgebung aufgenommen. 

Als Dachform ist das traditionelle Satteldach gewählt. Der außermittige First und damit der 
asymmetrische Giebel findet sich in unmittelbarer Nähe auf Fl.Nr. 88/1 mit direktem Blick 
vom Baugrundstück zur Kirche wieder. Die Asymmetrie aus dem direkten Umfeld wurde im 
Entwurf aufgegriffen. Gleichzeitig bekommt der Neubau damit eine zeitgemäße Note. 

Das Gebäude sollte nach Bauherrnwunsch aus Kostengründen eine geringe Kubatur haben. 
Dies wäre am besten und am wirtschaftlichsten mit einem Flachdach umzusetzen gewesen. 
Die geringe Dachneigung vereint hier beide Ansätze ideal, den Wunsch nach der Satteldach-
form und den Wunsch nach einem möglichst geringen Volumen und Kosten. 

Als Dacheindeckung wurde für den Neubau eine Blecheindeckung  gewählt. In der unmittel-
baren Umgebung um die Kirche sind auf den verschiedenen Dächern unterschiedliche  Ein-
deckungen. 

Auf Grundstück Fl.Nr. 93 ist ein Pultdach vorzufinden, das komplett mit einer Photovoltaikan-
lage eingedeckt ist. Auf Grundstück Fl.Nr. 44, direkt neben der Kirche besteht eine dunkle 
(Schwarze) Bibereindeckung. 

Es finden sich in der Nähe Eindeckungen in Stahlblech oder Well-Eternit. 

Die Blecheindeckung ist eine gängige Eindeckung im ländlichen Bereich, die sich auch in 
Weilach einfügt. 

Das Bayer. Amt für Denkmalpflege Referat G 2 (SG Bauleitplanung) wurde als Träger öffent-
licher Belange am Verfahren beteiligt. 

 

2.6 Einfügung in das Gelände 

Die Höhen der Erschließungsstraße Römerweg liegt bei etwa 444 m üNN. Der Zugang zur 
Kindertagesstätte muss barrierefrei erfolgen. Die Stellplätze sind ebenfalls barrierefrei anzu-
ordnen.  

Unschöne Absätze und Stützmauern sind zu vermeiden zugunsten flacher Böschungen und 
weicher Geländeveränderungen. 

 

2.7   Ortsbildprägender Gehölzbestand am Südrand  

Das Planungsgebiet wird bisher geprägt durch eine dorfgemäß ausgebildete Ortsrandsituati-
on. Der heterogene Baumbestand, der Laub- und Obstbäume jungen bis mittleren Alters und 
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v.a. standortheimische Sträucher umfasst, trägt zu einem harmonischen Übergang zwischen 
Siedlung und freier Landschaft bei. Diese Qualität ist bei der Planung zu erhalten, auch wenn 
einzelne Bäume den geplanten baulichen Anlagen weichen müssen. 

Einfriedungen auf der West- und Nordseite müssen innerhalb der Ortsrandeingrünung 
(Planzeichen Nr.  15) errichtet werden; dadurch tritt Einfriedung zur freien Landschaft hin 
nicht in Erscheinung und beeinträchtigt die natürliche Eingrünung nicht. 

 

3. Verkehrserschließung und Stellplätze 

Das Grundstück der Kindertagesstätte ist durch die Römerstraße im Norden bereits günstig 
erschlossen. Diese Straße bindet auf kurzem Wege direkt an die Kreisstraße ND 5 im Osten 
an. 

Im Bereich der Römerstraße sind bisher keine Gehwege vorhanden. Lt. der Freiflächenge-
staltungsplanung (Büro Brugger, Aichach) ist bereits sinnvollerweise geplant, einen Gehweg 
südlich der Römerstraße anzulegen, und diesen verkehrssicher hinter den Stellplätzen auf 
Seite der Kindertagesstätte zu führen. Es wird davon ausgegangen, dass die Römerstraße 
max. auf Tempo-30 reduziert wird, damit das eingetragene Sichtfeld von 30 m x 3 m ausrei-
chend ist. 

Betreffend Stellplätze ist die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über 
die Zahl der notwendigen Stellplätze (GaStellV) vom 30. November 1993 (GaStellV 1993; 
GVBl S. 433, BayRS 2132-1-I) anzuwenden. Die erforderliche Zahl der Stellplätze bemisst 
sich nach der Anlage zur Garagen und Stellplatzverordnung. Die ausgewiesenen Parkplätze 
können angerechnet werden. Parkplätze, Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der 
dafür festgelegten Flächen zulässig.  

Stellplätze dürfen nur in wasserdurchlässiger Ausführung hergestellt werden, z.B. Pflaster 
mit Rasenfuge, Rasensteine, Schotterrasen. Zufahrten können auch asphaltiert werden. 

Auf dem Baugrundstück können lt. B-Plan bei relativ üppigen Stellplatzbreiten mind. 16 
Stellplätze nachgewiesen werden. Südlich der Römerstraße sind weitere 15 Parkplätze ein-
geplant. Die Parkplätze können lt. Satzung auf die bauordnungsrechtlich erforderlichen Stell-
plätze angerechnet werden. Insgesamt sind damit bis zu 31 Plätze vorhanden.  

 

 

4.   Immissionsschutz und Geruchsimmissionen 

Aufgrund der innerörtlichen Lage und der umgebenden Dorfgebiet erscheinen die Belange 
des Immissionsschutzes ausrechend berücksichtigt. Durch die günstige Lage des winkelför-
migen Gebäudes werden die Emissionen der Gruppenräume gut abgeschirmt. Im Übrigen 
sind Kindertagesstätten in allen Baugebieten wie Wohn- und Mischgebieten allgemein zuläs-
sig. Weitere Anforderungen sind daher nicht zu stellen, insbesondere da aufgrund der ge-
planten Nutzung keine lärmintensiven Aktivitäten in den Nachtzeiten von 22.00 Uhr bis 6.00 
Uhr stattfinden werden.  
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Die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Flächen darf durch diese Bauleitplanung 
nicht beeinträchtigt werden. Ortsübliche landwirtschaftliche Emissionen sind zu dulden und 
die Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe darf nicht eingeschränkt werden. 

 

5.   Natur und Landschaft, Gewässer und Überschwemmung 

Das Gelände ist augenscheinlich eben zwischen 443,0 und 444,0 m üNN. Es liegt im Tal der 
Weilach, die östlich davon verläuft.  

Die überplanten Flächen weisen insbesondere am Süd-, Südost- und Ostrand in nennens-
wertem Umfang Gehölzbestand auf. Unabhängig von der naturschutzfachlichen Bedeutung 
der einzelnen Bäume und Sträucher tragen die Gehölze in ihrer Gesamtheit zu einem dorfty-
pischen, harmonischen Übergang zwischen Siedlung und freier Flur bei. Ziel der Planung ist 
es, die zusätzlichen baulichen Anlagen so einzufügen und einzubinden, dass die Qualität 
des Ortsrands möglichst unbeschadet erhalten bleibt.  

Für die Bereitstellung der Bau- und Verkehrsflächen ist ein Eingriff in den Gehölzbestand 
unumgänglich. Zugunsten der geplanten Stellflächen ist die Beseitigung einiger aufgrund 
ihres Erhaltungszustandes und ihres Alters nur eingeschränkt bedeutsamer Bäume (Kirsch-
pflaume, Kastanie; Apfel, unzureichend gepflegt) und einer Fläche mit jungem Gehölzauf-
wuchs (v.a. Kirschpflaume, Kastanie) erforderlich. Aufgrund der eingeschränkten Bedeutung 
für den Naturhaushalt und das Ortsbild sind diese Gehölze leicht ersetzbar. Dies gilt eben-
falls für eine Gehölzreihe aus einer jungen Weide sowie vier jungen Obstbäumen (Zwetsch-
ge), die am Südostrand von Fl.Nr. 89 stockt. Aufgrund der eingeschränkten Bedeutung der 
Gehölze ist eine Einbeziehung in das Freiflächenkonzept der Kindertagesstätte nicht ange-
bracht. Eher erhaltenswürdig wären 4 Laubbäume mittleren Alters (Feldahorn, Hainbuche, 
Eiche und Weide), die am Westrand der bisherigen Spielflächen stehen. Sie müssen dem 
neuen Gebäudeumgriff weichen. Als Ersatz für die entfallenden Bäume und um das neue 
Gebäude nach Südwesten und Westen hin einzubinden ist die Pflanzung von insgesamt 9 
Bäumen in diesem Bereich vorgesehen (Anlage 1 zur Begründung: Pflanzenliste).  

Darüber hinaus ist der Gehölzbestand am Süd- und Südwestrand des Planungsgebiets als 
solcher zu erhalten. Dies betrifft insbesondere den Gehölzbestand südöstlich des geplanten 
Baukörpers (u.a. Eiche, Feldahorn, Hainbuche, Walnuss, Apfel) sowie die locker gruppierten 
Bäume (v.a. Birken, Linden, Kastanie) im Südwesten von Fl.Nr. 82. Die Heckenstruktur am 
Südrand von Fl.Nr. 82 ist aufgrund ihrer Bedeutung für Ortsbild und Ortsrand ebenfalls als 
solche zu erhalten.  
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Die privaten Stellplätze entlang der Römerstraße werden durch Großbäume und Grünflä-
chen gegliedert. Wichtig sind aber die qualitativ hochwertige Ortsandeingrünung und die Ge-
staltung des Römerweges nach Anlage der Stellplätze mit großkronigen heimischen Laub-
bäumen, insbesondere im Hinblick auf das Ortsbild und die Blickbeziehung von Westen der 
Römerstraße nach Osten mit Kirchblick. Dabei ist auch Wert zu legen auf eine dörfliche Un-
tergliederung und Materialwahl der Stellplätze an der Römerstraße mit Bäumen, die großzü-
gig unversiegelte Bodenstandräume brauchen. 

Mit Blick auf eine harmonische Einbindung der geplanten Bau- und Spielflächen sind auch 
am Westrand des Sondergebiets zusätzliche Gehölzpflanzungen vorgesehen. Um die Quali-
tät des bisherigen Ortsrandes zu wahren, wird der Ortsrand nach Westen zum landwirt-
schaftlichen Weg mit einzelnen heimischen Laubbäumen bepflanzt.  

Der Ortsrand nach Westen zum landwirtschaftlichen Weg wird mit einzelnen heimischen 
Laubbäumen bepflanzt. Die Durchgrünung des Gebietes soll durch lockere Baum- und 
Strauchgruppen erfolgen. Alle Ein- und Durchgrünungsflächen sollen die anfallende Straßen- 
und Stellplatzflächenwässer breitflächig aufnehmen, versickern oder/ und verdunsten.  

Bei den Pflanzungen sind grundsätzlich standortheimische Pflanzen zu bevorzugen, 
daneben ist die grundsätzliche Eignung für Bereiche, in denen Kinder sich regelmäßig auf-
halten, zu berücksichtigen (Thema Giftigkeit) sowie die Eignung für besondere Standortver-
hältnisse (z.B. Nähe zu Verkehrsflächen oder Gebäuden). Da ein wesentlicher Teil der Ein- 
und Durchgrünung des Baugebietes über das private Grün erfolgt, wird auch hierfür die Min-
destanzahl der zu pflanzenden Bäume sowie die Pflanzenauswahl festgelegt. Besonderes 
Augenmerk ist dabei auf die Ausbildung des Ortsrandes am West- und Südrand des Bauge-
bietes zu richten. Die Satzung sieht hierfür die abschnittweise Pflanzung von Sträuchern mit 
eingestreuten Bäumen vor. 



Gemeinde Gachenbach - Begründung zum Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Sondergebiet Kindertagesstätte“ 
_________________________________________________________________________________ 

 16 

 
Freiflächengestaltungsplan; Quelle: Büro Brugger, Aichach 

Der notwendige Ausgleich des durch die Bebauung entstehenden Eingriffs in Naturhaushalt 
und Landschaftsbild erfolgt durch mehrere externe Ausgleichsflächen (siehe Umweltbericht 
und Bebauungsplanzeichnung, Ziff. F.).  

In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde wird sie auf den Grundstücken Fl.Nr. 
107/4, Gmkg. Gachenbach mit 1036 qm, auf Fl.Nr. 829, Gmkg. Peutenhausen mit 628 qm, 
und auf Fl.Nr. 303, Gmkg. Sattelberg mit 113 qm nachgewiesen. 

Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf dem festgesetzten Ausgleichsgrundstück wer-
den mit dem Beginn der Bauarbeiten der Kindertagesstätte ausgeführt. Im Übrigen wird auf 
den Teil 2 Begründung/ „Umweltbericht“ verwiesen. 
 

 

6. Denkmalschutz 

Im Umfeld des Grundstückes der geplanten Kindertagesstätte sind zwei Baudenkmäler einge-
tragen: 

• Dorfstraße 64; Schule, Lehrerwohnhaus; Ehem. Volksschule, jetzt Kindergarten, zwei-
geschossiger Walmdachbau mit angebauter Lehrerwohnung, mit Jugendstilanklängen, 
um 1910; 

• Dorfstraße 63; Pfarrkirche katholische Kirche, Saalkirche 

Es sind keine Bodendenkmäler m Umgriff eingetragen, ebenfalls nicht im Denkmal viewer. 

Vorsorglich wird aber darauf hingewiesen, dass trotzdem bei Bodeneingriffen im Planungs-
gebiet damit gerechnet werden muss, dass man auf Bodendenkmäler stößt.  
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Der betroffene Personenkreis (Eigentümer oder Besitzer der Grundstücke sowie Unterneh-
mer und Leiter der Arbeiten) ist durch diesen Bebauungsplan auf die gesetzlichen Vorschrif-
ten zum Auffinden von Bodendenkmälern nach Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes hingewie-
sen:  

Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, 
Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben und Knochen) müssen unverzüglich, 
d.h. ohne schuldhaftes Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege (Klosterberg 6, 86672 Thierhaupten, Tel. 08271/81570, Fax 
08271/815750) mitgeteilt werden.  

 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Ge-
genstände freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

Eigentümer, dinglich Verfügungsberechtigte und unmittelbare Besitzer eines Grundstückes, 
auf dem Bodendenkmäler gefunden werden, können verpflichtet werden, die notwendigen 
Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Fundgegenstandes sowie zur Klärung der 
Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmä-
ler zu dulden. 

 

 

Auszug denkmal viewer mit den beiden Baudenkmalen Volksschule und Pfarrkirche  
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Auszug Urkataster mit eingetragenem Umgriff Baugrundstück 

 

Bodendenkmäler: 
DschG Art. 8.1: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denk-
malschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind 
auch der Eigentümer oder der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnis-
ses teil, so wird er an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

DschG Art. 8.2: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Wo-
che nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 
Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

Diese Denkmäler sind gem. Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. 
Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Lan-
desamts für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte sollten diesen Aspekt bereits 
berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß beschrän-
ken.  

 

7.   Sonstiges 

7.1 Baugrund / -gutachten 

Für das Baugrundstück liegt ein Baugrundgutachten des Grundbaulabors Aichach vom 
20.12.2016, AZ 1610872, vor. 

Danach ist von folgendem auszugehen: 
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„Geologische Verhältnisse 

Nach der geologischen Übersichtskarte Blatt-Nr. CC 7926 „Augsburg", M 1:200000, liegt das 
Bauvorhaben im Bereich tertiärer Ablagerungen der Oberen Süßwassermolasse. Diese sind 
sehr heterogen zusammengesetzt und bestehen aus Tonen, Schluffen, Kiesen und Sanden. 
Sie sind häufig in den obersten Schichthorizonten nur bedingt tragfähig. Jedoch nimmt die 
Tragfähigkeit mit der Tiefe rasch zu. 

Grundwasser und Hochwasser 

Das Grundwasser wurde in bei den Stichtagsmessungen in den Kleinbohrungen in Tiefen 
zwischen 1,50 m und 2,10 m unter Gelände bzw. zwischen 441,55 m üNN und 441,94 m 
üNN eingemessen, was im Mittel der Höhenkote von 441,75 m entspricht. Es wird aufgrund 
der Schwankungen empfohlen, zur Festlegung der Bemessungswasserstände Erkundigun-
gen bei den zuständigen Behörden einzuholen! Es wird von einer lokalen Grundwasserfließ-
richtung zu dem Fluss Weilach ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Hochwasser-
schwankungen  der Weilach und eines Sicherheitszuschlages sollte bis zum Vorliegen weite-
rer Daten davon ausgegangen werden, dass der Grundwasserspiegel im Hochwasserfall bis 
nahezu an die derzeitige Geländeoberfläche ansteigen kann. Eine direkte Beeinflussung der 
Baumaßnahmen furch das Grundwasser erscheint jedoch unwahrscheinlich. 

Baugrundverhältnisse 

Unter dem überwiegend aufgefüllten Mutterboden folgen bereichsweise Auffüllungen mit 
Mächtigkeiten bis zu ca. 1,50 m. Die bindigen und nichtbindigen Auffüllungen sind sehr was-
ser- und sehr frostempfindlich, stärker zusammendrückbar und besitzen nur eine mittlere 
Scherfestigkeit. Unter den Auffüllungen folgen Kiese, schichtweise auch Sande und Gemen-
ge aus Kies und Sand. Sie sind mäßig zusammendrückbar und besitzen eine hohe Scherfe-
stigkeit. 

In die Kiese und Sande sind in unterschiedlichen Tiefen Schluffe und stark schluffige Sande 
geringer Schichtmächtigkeit eingelagert, die bodenmechanisch als sandig oder stark sandig 
sowie schwach kiesig anzusprechen sind. Die Schluffe sind weich oder weich bis steif. Sie 
sind somit sehr wasser- und sehr frostempfindlich, stärker zusammendrückbar und besitzen 
nur eine mittlere Scherfestigkeit. 

Die Durchlässigkeitsbeiwerte der Kiese und Sande können schichtweise – je nach Feinkorn-
anteil – stark streuen, wobei Abweichungen von mehr als einer Zehnerpotenz nach unten 
und oben möglich sind. Für die Dimensionierung von Sickeranlagen ist eine detaillierte Be-
trachtung erforderlich. 

Folgerungen für die Baumaßnahmen: 

Gebäude 

Im Umgriff des geplanten Gebäudes wurden die Auffüllungen mit Mächtigkeiten zwischen 
0,50 m und 0,85 m festgestellt. Hierbei ist unter dem überwiegend aufgefüllten, 30 cm bis 40 
cm mächtigen Oberboden anhand der direkten Aufschlüsse bis in Tiefen von 0,90 m mit wei-
teren aufgefüllten Schluffen zu rechnen; lokal begrenzte, tieferreichende Auffüllungen bis zu 
1,50 m sind nicht vollständige auszuschließen.  

Versickerung 
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Im Rahmen der Baueingabeplanung, hier der Freiflächengestaltungsplanung ist geplant, im 
Bereich des Parkplatzes auf der Ostseite eine Boxrigole einzubauen, oder auf der Süd- und 
auf der Westseite je eine flache Sickermulde zu errichten.  

Gemäß dem DWA Regelwerk Arbeitsblatt ATV DWA-A 138 (Fassung April 2005) muss der 
Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens, in dem die Versickerung stattfinden soll, zwischen k1= 
1x 10-3 m/s bis 1x 10-6 m/s liegen Der Abstand der Sickeranlage zur Grundwasseroberflä-
che (Sickerraum) soll grundsätzlich 1m, bei Sickerschächten 1,5 m nicht unterschreiten (mitt-
lere höchste Grundwasserstand). Da dies nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gewährleistet 
ist, sind diesbezüglich Erkundigungen beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt einzuholen.  

Bei der Einrichtung von Versickerungsanlagen sind zur Vermeidung von Vernässungsschä-
den Grenzabstände von ca. 8 m zu unterkellerten Gebäuden und von rd. 4 m zu Grund-
stücksgrenzen einzuhalten. Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass nur unbelastetes 
Niederschlagswasser zur Versickerung kommen sollte. Hinweise zur Behandlung von bela-
steten Niederschlagsabflüssen gibt das ATV Regelwerk DVWK-M 153. 

Die Bestimmung der Durchlässigkeiten erfolgte mittels rechnerischer Ansätze anhand von 
Kornverteilungskurven, für die nach DWA-A 138 ein methodenspezifischer Korrekturtaktor 
('0,2) zu berücksichtigen ist, dieser wurde in den Angaben der nachfolgenden Durchlässi-
keitsbeiwerte bereits eingerechnet. 

Weitere Anforderungen sind dem Baugrundgutachten und den einschlägigen technischen 
Regelwerken zu entnehmen. 

Eine ggf. geplante Versickerung ist zu beantragen (wasserrechtliche Genehmigung).“ 

 

7.2 Grundwasser und Oberflächengewässer 

Das Baugrundstück liegt nicht innerhalb eines festgelegten oder faktischen Überschwem-
mungsgebietes.  
Der Gemeinde Gachenbach liegen keine gesicherten Erkenntnisse über den Grundwasser-
stand vor. Der Grundwasserflurabstand ist erfahrungsgemäß relativ hoch wegen der nahen 
Lage zur Weilach. In der Karte des LfU reicht das wassersensible Gebiet bzw. das Über-
schwemmungsgebiet aber nicht über die Kreisstraße ND 5, sondern liegt östlich davon.  

Die Versickerungsfähigkeit ist mit Einschränkungen möglich.  

Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans nicht vorhanden. Die 
Erkundigung des Baugrundes obliegt dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf 
gegen auftretendes Grund- oder Schichtwasser sichern muss. 
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Überschwemmungsbereich der Weilach; Quelle LfU 
 

 

7.3 Ver- und Entsorgung der Grundstücke 

7.3.1 Wasserversorgung 

Das geplante „Sondergebiet Kindertagesstätte“ wird durch den Zweckverband zur Wasser-
versorgung der Beinberggruppe versorgt.  

Wasserschutzgebiete sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

 

7.3.2 Abwasserbeseitigung 

Schmutzwasserbehandlung 

Der Gemeindeteil Weilach wird im Mischsystem entwässert. Das Schmutzwasser wird der 
gemeindlichen vollbiologischen Kläranlage zugeführt.  

Die Kläranlage entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik und ist hydraulisch 
noch aufnahmefähig. Ein leistungsfähiger Vorfluter ist vorhanden.  

Ein Entwässerungskonzept für die Kindertagesstätte wird im Zuge der Bauantragsunterlagen 
erarbeitet.  

Das Bauvorhaben ist an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen. 

 

7.3.3 Oberflächenwasserbeseitigung / Regenwasserbehandlung 

Das unverschmutzte Niederschlagswasser soll soweit wie möglich versickert, ansonsten 
gepuffert und dosiert abgeleitet werden.  
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In den das Gebäude umgebenden Flächen zwischen Römerstraße und Gebäude, im Bereich 
der Sammelstellplätze, und in den privaten Eingründungsflächen sind für die Aufnahme, 
Rückhaltung und teilweiser Versickerung des Niederschlagswassers Flächen für die Versic-
kerung des unverschmutzten Oberflächenwassers dargestellt. Hier kann eine breitflächige 
Versickerung erfolgen, sofern dies von den Untergrundverhältnissen möglich ist. Auf die Er-
kenntnisse des vorliegenden Bodengutachtens wird hingewiesen. Diese sind bei Erstellung 
des Oberflächenwasserkonzeptes im Detail noch zu berücksichtigen.  

Die max. Höhe der geplanten Kindertagesstätte ist mit 444,50 m üNN festgelegt, so dass die 
Gebäudlichkeiten über dem angrenzenden Gelände liegen können, und das Oberflächen-
wasser an den Rändern auf den dafür festgelegten Flächen versickert werden kann.  

Es gilt das Versickerungsgebot, sofern der Untergrund entsprechende Durchlässigkeiten 
aufweist und ein entsprechender Grundwasserflurabstand gegeben ist. 

Das von Dachflächen und sonstigen befestigen Flächen abfließende Niederschlagswasser 
der Baugrundstücke ist grundsätzlich auf den Grundstücken breitflächig zu versickern. Einer 
linienförmigen (Rigole) oder punktförmigen (Sickerschacht) Versickerung kann nur dann zu-
gestimmt werden, wenn der Nachweis geführt wird, dass eine flächige Versickerung nicht 
möglich ist. 

Das Niederschlagswasser von den öffentlichen Fahr- und Park-/ Stellflächen ist unter Beach-
tung des DWA-Merkblattes M 153 ebenfalls möglichst über belebte Bodenzonen (z. B. Mul-
denversickerung) breitflächig zu versickern. 

Grundsätzlich sind alle Versickerungsanlagen nach dem Regelwerk der DWA, Arbeitsblätter 
M 153 (Stand August 2007) und Arbeitsblatt A 138 (Stand April 2005) zu bemessen. 

Des Weiteren sind gegebenenfalls noch die ATV-Arbeitsblätter A 117, A 118 und A 166 zu 
berücksichtigen. 

Auf die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), bzw. die Änderung zum 
11.09.2008 und die entsprechenden aktualisierten Technischen Regeln (TRENGW und 
TRENOG) dazu, wird hingewiesen. 

Eine Versickerung von Regenwasser über belastete Bodenflächen darf nicht erfolgen. Sollte 
eine Versickerung nicht möglich sein, so ist dies durch entsprechende Nachweise zu bele-
gen. 

Auf die Möglichkeit zur Nutzung des Niederschlagswassers und die damit verbundene An-
zeigepflicht gemäß § 13 Abs. 3 Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkwV 20001) wird aus-
drücklich hingewiesen. 

Das Staatliche Gesundheitsamt weist auf die Möglichkeit zur Nutzung des Niederschlags-
wassers und die damit verbundene Anzeigepflicht gemäß § 13 Abs. 3 Trinkwasserverord-
nung 2001 (TrinkwV 20001) ausdrücklich  hin. 

 

Allgemeine fachliche Hinweise zur Oberflächenwasserversickerung: 

Grundsätzlich ist die Versickerungsmöglichkeit bei jedem Einzelvorhaben zu prüfen. Amtli-
che Beobachtungen von Grundwasserständen liegen nicht vor; sie sind deshalb eigenver-
antwortlich von den Bauherren zu erkunden. Es wird daher dringend empfohlen, Sickerver-



Gemeinde Gachenbach - Begründung zum Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Sondergebiet Kindertagesstätte“ 
_________________________________________________________________________________ 

 23 

suche durchzuführen, um zu erkunden, ob das von den Dachflächen und den sonstigen ver-
siegelten Flächen anfallende unverschmutzte Wasser versickert werden kann.  

Auf die Möglichkeit der Niederschlagswassernutzung zur Gartenbewässerung, Toilettenspü-
lung, usw. wird hingewiesen.  

Wasserwirtschaftliches Ziel ist die naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswassers. 
Daher sollten so wenig Flächen wie möglich versiegelt werden. Dazu wurden Festsetzungen 
zur Bodenver- bzw. Bodenentsiegelung in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Auf 
Straßen anfallendes Wasser soll möglichst breitflächig an den Rändern (Schotterrasen) ver-
sickert werden. 

Es soll angestrebt werden, dass Niederschlagswasser von befestigten Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen möglichst dezentral entsorgt und vorzugsweise versickert wird (Zitat aus B I Nr. 
3.2.3.2 LEP). 

Daher sollte unverschmutztes Niederschlagswasser nach Möglichkeit vor Ort versickert 
werden. Priorität hat dabei nach § 3 Abs. 1 NWFreiV eine flächenhafte Versickerung über 
eine geeignete, bewachsene Oberbodenschicht. Erst wenn dies nicht möglich ist, kann eine 
Versickerung nach Vorreinigung über Versickerungsanlagen erfolgen (§ 3 Abs. 2 NWFreiV). 

Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung –NWFreiV- mit den dazugehörigen techni-
schen Regeln –TRENGW- in Verbindung mit dem DWA Arbeitsblatt A 138 istzu beachten.  

Grund-/ Schichtwasserableitung 

Hausdränagen dürfen am Abwasserkanal nicht angeschlossen werden. 

 

7.3.4 Stromversorgung 

Die Stromversorgung  wird von den Bayernwerke AG durchgeführt. Zuständig ist die Re-
gionaldirektion Pfaffenhofen, Draht 7, 85276  Pfaffenhofen/I lm. Die Versorgung mit elektri-
schem Strom wird über ggf. neu zu errichtende Trafostationen durchgeführt. Das Baugebiet 
soll verkabelt werden. 

Die Einbindung der Trafostationen in das Mittelspannungsnetz der Bayernwerke AG erfolgt 
über neu zu verlegende 20-kV-Kabel. Die Trassenfestlegung ergibt sich erst im Rahmen der 
Projektierung im Zuge der Baugebietserschließung. 

Die Bayernwerke AG geben zur Sicherstellung der Stromversorgung im Baugebiet die 
nachstehenden Hinweise: Die geplanten Gebäude werden über Erdkabel und Verteiler-
schränke  an  das Versorgungsnetz angeschlossen. 

Das Netz ist so ausgelegt, dass außer den üblichen Haushaltseinrichtungen auch Elektro-
heizungen bis zu einem gewissen Umfang angeschlossen werden können. 

Die Hausanschlusskabel enden in Wandnischen oder in Aufputz-Hausanschlusskästen  im  
Keller, an der der Straßenseite zugewandten Hauswand unter Berücksichtigung der  bauli-
chen Gegebenheit. Die Verteilerschränke werden zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit 
in Zäune  bzw. Mauern integriert, d.h. auf Privatgrund gesetzt. 
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7.3.5 Wertstoffe/Müll 

Die Abfallentsorgung des Bio- und Restmülls ist durch die Müllabfuhr des Landkreises Neu-
burg-Schrobenhausen sichergestellt. Für die Erfassung von Abfällen zur Verwertung steht für 
die Bürger ein Wertstoffhof zur Verfügung. 

Aus abfallrechtlicher Sicht sind  die Erschließungsstraßen so geplant, dass die Abfallbeseiti-
gung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Dies bedeutet, dass je nach Straßenart 
und Wendesituationen Mindestanforderungen berücksichtigt werden. 

 

7.3.6 Ökologische Bauleitplanung und erneuerbare Energien 

Den Belangen des Klimaschutzes wird durch die Möglichkeit von Solar- und Fotovoltaikanla-
gen, die auf den geneigten Dachflächen möglich sind, Rechnung getragen. Die Förderung 
regenerativer Energiequellen und der Energieeffizienzsteigerung ist durch die Möglichkeit 
der Südorientierung der Gebäude und deren weiten Abstände optimiert bezüglich Nutzung 
solarer Energie und Vermeidung von Verschattung gegeben. 

Insbesondere werden bei der vorliegenden Bebauungsplanung folgende Punkte berücksich-
tigt: 

-‐ Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch die Aktivierung innerörtlicher Flächen 
(vgl. „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“). 

-‐ Kopplung der Siedlungsentwicklung an eine günstige ÖPNV-Anbindung sowie Förderung 
des Radverkehrs, Berücksichtigung Rad- und Fußverkehr. 

-‐ Gebäude- und energieeinsparende Maßnahmen durch eine lagemäßig effektive Ausrich-
tung der Gebäude, Kompaktheit der Gebäude, solare Ausrichtung, Vermeidung von Ver-
schattung. 

-‐ Erhalt schutzwürdiger Böden, Vernetzung von Grünräumen. 

-‐ Begrenzung der Bodenversiegelung und Durchgrünung großer versiegelter Flächen. 

-‐ Integration von Versickerungs- und Rückhalteanlagen in den städtebaulichen Entwurf. 

-‐ Erhalt und Entwicklung wohnortnaher Freiflächen und Erholungsräume sowie naturnaher 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen innerhalb der Siedlungsbereiche; Beachtung von 
Frischluftschneisen. 

-‐ Förderung von Dachbegrünungen und/ oder solarenergetischer Nutzung von Dachflä-
chen. 

 

7.3.7 Löschwasser 

Die Löschwasserversorgung wird nach den einschlägigen Planungsrichtlinien sichergestellt. 

 

7.3.8 Trinkwasserschutzgebiete 

Trinkwasserschutzgebiete werden durch diesen Bebauungsplan nicht berührt. 

 

7.3.9 Grundwasser- und Bodenschutz, Altlasten 
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Im Umgriff des Planungsbereiches sind nach derzeitiger Aktenlage der Gemeinde und nach 
den Informationen aus dem Altlasten-, Bodenschutz- und Deponieinformationssystem (ABu-
DIS) keine Altlastenverdachtsflächen, Altablagerungen bzw. schädlichen Bodenveränderun-
gen bekannt.  

Die einschlägige Bodenuntersuchung im Rahmen des Grundbaulabors Aichach vom 
20.12.2016, AZ 1610872 kommt zu folgenden Ergebnis: 

„Ergänzend zu der durchgeführten geotechnischen Erkundung wurden auftragsgemäß zehn 
Bodenproben aus den angetroffenen Auffüllungen und anstehenden Böden für orientierende 
Schadstoffuntersuchungen  ausgewählt. 

Die Proben wurden in das akkreditierte Prüflabor synlab Umweltinstitut GmbH in Augsburg 
eingeliefert und die Feinfraktion < 2 mm dort auf die auf die Parameter nach LAGA M20, 
Fassung 1997, Feststoff (Tab. 11.1.2-2) und Eluat (Tab. 11.1.2-3) analysiert. 

An den beiden Mischproben des Oberbodens wurde zusätzlich der organische Anteil mittels 
TOC, DOC und Glühverlust ermittelt. 

Die Ergebnisse der chemischen Analytik sind in den Untersuchungsberichten der synlab 
Umweltinstitut GmbH vom 12./14 und 16.12.2016 auf Anlage 5.1-10 festgehalten. Die ergän-
zende Bewertung gemäß bayerischem Leitfaden zu den Eckpunkten "Anforderungen an die 
Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen" für Trockenverfüllungen der Katego-
rie ZO erfolgte für die beiden Mischproben des Oberbodens und den Bodenproben der Auf-
schlüsse BS 4 bis BS 8 für die Bodenart "Schluff", bei den Bodenproben der Aufschlüsse BS 
9 bis 12 für die Bodenart Sand". Die relevanten Analyseergebnisse sowie deren Einstufung 
sind in den nachfolgenden Tabellen zusammengefasst.  

Abweichungen hinsichtlich Zusammensetzung, Schichtmächtigkeit und Schadstoffbelastung 
zu den punktuellen Untersuchungsstellen können nicht ausgeschlossen werden. In den 
Proben wurden teilweise Schadstoffgehalte angetroffen, die hinsichtlich der Einstufung als 
grenzwertig zu betrachten sind (z.B. Quecksilber Feststoff bei BS 7,0,2 m - 1,4 m), mögli-
che Überschreitungen sollten deswegen für Teilmassen in der Ausschreibung berücksichtigt 
werden. 

Die Einstufungen des Oberbodens haben nur einen orientierenden Charakter, eine  Ver- 
wertung nach LAGA bzw. Verfüll-Leitfaden ist nicht vorgesehen, da dieser gemäß BauGB in 
nutzbarem Zustand zu erhalten ist. Eine Untersuchung hinsichtlich den Wirkungspfaden der 
BBodSchV ist gemäß dem baubegleitenden Landschaftsarchitekturbüro Brugger nicht er- 
forderlich. 

Die aufgefüllten Materialien enthalten teils Anteile von Fremdbestandteilen - diese liegen 
augenscheinlich unter 10 Vol.-%, demnach sind diese Materialien als Boden zu klassifizie-
ren. Das lokale Vorhandensein von mineralischen Fremdbestandteilen >10 Vol.-o/o, was zu 
einer Einstufung als Bauschutt (Boden-Bauschuttgemisch) führt, kann nicht ausgeschlossen 
werden. Bei Materialien mit vorhandenen Fremdbestandteilen (hier: lokal Beton- und Ziegel-
reste) ist eine Verwertung nicht in einer Nassverfüllung oder Gruben der Standortkategorie 
A als Material ZO möglich. Das Material ist in Gruben der Standortkategorie B (bis Z1.1) 
oder höher zu verwerten. 

Die Ausbauarbeiten sind fachgerecht zu überwachen. Unterschiedlich belastete Bereiche 
dürfen nicht vermischt werden und sind zu separieren. Abweichungen hinsichtlich Zusam-
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mensetzung und Schadstoffbelastung zwischen den punktuellen Untersuchungsstellen 
können nicht ausgeschlossen werden. 

Zur endgültigen Einstufung der Ausbaumaterialien empfehlen wir diese, im Zuge der Aus- 
bauarbeiten, vor Ort oder in einem geeigneten, hierfür zugelassenen Zwischenlager, vor 
Witterungseinflüssen geschützt aufzuhalden, gemäß LAGA PN98 zu beproben und die er- 
forderlichen Deklarationsanalysen durchzuführen. 

Wir weisen darauf hin, dass auch in den anderen, anzutreffenden Materialien einstufungs- 
relevante Schadstoffbelastungen, z.B. geogen oder nutzungsbedingt, grundsätzlich nicht 
auszuschließen sind. 

Für die Wiederverwertung der Baustoffgemische sind die einschlägigen Merkblätter, Vor- 
schriften und Richtlinien zu beachten.“ 

Die erforderlichen Maßnahmen sind durch einen fach- und sachkundigen Sachverständigen 
(Bereich Bodenschutz) in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt festzulegen, 
die notwendigen Untersuchungen durchzuführen, die fachgerechte Ausführung zu  
überwachen sowie die gewerteten Ergebnisse in einem Bericht zusammen zu fassen, der 
dem Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zeit-
nah und unaufgefordert vorzulegen ist. 

Kontaminiertes Aushubmaterial ist in dichten Containern oder auf befestigter Fläche mit vor-
handener Schmutzwasserableitung zwischen zu lagern, zu untersuchen und nach Vorliegen 
der Untersuchungsergebnisse ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Eine Versickerung des Niederschlagswassers über belastete Auffüllungen ist nicht zulässig.  

Kontaminierte Auffüllungen im Bereich von evtl. geplanten Versickerungsanlagen sind ent-
sprechend den Sickerwegen vollständig auszutauschen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Die Z 0-Werte der LAGA-Boden sind dabei einzuhalten. Dies ist durch Sohl- und Flankenbe-
probungen zu belegen. Der Parameterumfang ist mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt 
im Vorfeld abzustimmen. Als Auffüllmaterial darf nur schadstofffreies Material (z. B. Erdaus-
hub, Sand, Kies usw.) verwendet werden. 

 

7.3.10 Telekommunikationsleitungen / Telekom 

Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien zur Versorgung des Planbereichs im und 
außerhalb des Gebietes wird durch die Telekom geprüft. Damit eine koordinierte Erschlie-
ßung des Gebietes erfolgen kann, werden die Einzelmaßnahmen im Rahmen von Sparten-
gesprächen miteinander abgestimmt. Die Verlegung von Telekommunikationslinien erfolgt 
aus Gründen des Ortsbildes unterirdisch; dies gilt auch für alle anderen Leitungsführungen. 

 

8. Flächenbilanz 
Gesamtfläche im Geltungsbereich (mit Sichtdreieck)    6.260 m2 

davon  

Sondergebiet „Kindertagesstätte“/ Gemeinbedarfsfläche    5.405 m2 

Straßenflächen öffentlich (Sichtdreieck)         300 m2 
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Gehwegflächen öffentlich            237 m2 

Eingrünungsflächen           1.368 m2 

„Bauland“ Kindertagesstätte (einschl. Stellplätze + Eingrünung)    3.885 m2 

(davon Stellplatzflächen einschl. Fahrgasse: 376 m2; Umfahrt 358 m2) 

Sonstige Grünflächen (z.B. Spielplatz)       1.016 m2 

 

Hinweis: Alle Flächen überschlägig und unverbindlich! 
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9. Überschlägige Ermittlung der Erschließungskosten 

Durch diesen Bebauungsplan entstehen voraussichtlich Erschließungskosten für die Herstel-
lung bzw. der Änderung der bestehenden Römerstraße im Planbereich.  

Darüber hinaus entstehen ggf. Kosten für die Herstellung eines Fußweges und des Spiel-
platzes auf der Westseite des Grundstückes. 

Für die Erschließungsanlagen ist entweder der Abschluss eines Finanzierungsvertrages er-
forderlich, oder aber es werden die gesetzlichen Regelungen des BauGB angewandt und 
nach den einschlägigen Satzungen die Beiträge erhoben. 

 

10. Anregungen aus dem Bebauungsplanverfahren 

10.1 Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt, Schreiben vom 09.03.2017 

1. Wasserversorgung 

Das geplante „Sondergebiet Kindertagesstätte“ wird durch den Zweckverband zur Wasser-
versorgung der Beinberggruppe versorgt. Die aktuelle Genehmigung vom 26.09.2016 ist 
befristet bis 31.12.2021 und auf eine Entnahme von 310.000 m³/a,  für die Brunnen 1 und 2 
Gachenbach begrenzt. Diese maximale Entnahmemenge wird seit 2012 überschritten. Nach 
Rücksprache mit dem Wasserversorger handelt es sich vermutlich um einen Messfehler, der 
zu den Überschreitungen geführt hat. 

Nach Einbau neuer Zähler im letzten Jahr liegt die Entnahmemenge von 2016 bei 
294.655 m³. Derzeit findet eine Überrechnung des Schutzgebiete statt, welches an die Be-
darfsprognosen angepasst werden soll. Die im o.g. Bescheid gestellten Auflagen sind einzu-
halten. Wir bitten regelmäßig über den aktuellen Planungsstand des Wasserschutzgebiets 
sowie der Bedarfsprognose informiert zu werden. 

 

2. Grundwasser- und Bodenschutz, Altlasten 

Im Umgriff des Planungsbereiches sind nach unserer derzeitigen Aktenlage und nach den 
Informationen aus dem Altlasten-, Bodenschutz- und Deponieinformationssystem (ABuDIS) 
keine Altlastenverdachtsflächen, Altablagerungen bzw. schädlichen Bodenveränderungen 
bekannt. 

Es ist dennoch nicht auszuschließen, dass im Zuge von Baumaßnahmen In den betroffenen 
Bereichen Altlastenverdachtsflächen oder sonstige schädliche Bodenverunreinigungen auf-
gedeckt werden. Sollte sich dies bestätigen, sind das Landratsamt Neuburg-
Schrobenhausen und das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt umgehend zu informieren.  

Für die weitere Vorgehensweise sind dann die folgenden Punkte zu beachten:  

- Die erforderlichen Maßnahmen sind durch einen fach- und sachkundigen Sachverständi-
gen (Bereich Bodenschutz) in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt fest-
zulegen, die notwendigen Untersuchungen durchzuführen, die fachgerechte Ausführung 
zu überwachen sowie die gewerteten Ergebnisse in einem Bericht zusammen zu fassen, 
der dem Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und dem Wasserwirtschaftsamt Ingol-
stadt zeitnah und unaufgefordert vorzulegen ist.  
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-  Kontaminiertes Aushubmaterial ist in dichten Containern oder auf befestigter Fläche mit 
vorhandener Schmutzwasserableitung zwischen zu lagern, zu untersuchen und nach 
Vorliegen der Untersuchungsergebnisse ordnungsgemäß zu entsorgen. 

-  Eine Versickerung des Niederschlagswassers über belastete Auffüllungen ist generell 
nicht zulässig. Kontaminierte Auffüllungen im Bereich von evtl. geplanten Versickerungs-
anlagen sind entsprechend den Sickerwegen vollständig auszutauschen und ordnungs-
gemäß zu entsorgen. Die Z0-Werte der LAGA - Boden sind dabei einzuhalten. Dies ist 
durch Sohl- und Flankenbeprobungen zu belegen. Der Parameterumfang ist mit dem 
Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt im Vorfeld abzustimmen.  

- Als Auffüllmaterial darf nur schadstofffreies Material (z.B. Erdaushub, Sand, Kies usw.) 
verwendet werden.  

Falls der Einbau von Recycling-Bauschutt aus aufbereitetem Bauschutt und Straßenaufbruch 
in technischen Bauwerken für den Erd-, Straßen- und Wegebau geplant ist, sind die Vorga-
ben des Leitfadens "Anforderungen an die Verwertung von Bauschutt in technischen Bau-
werken" vom 15.Juni 2005 zwingend zu beachten. 

 

3. Abwasserbeseitigung 

3.1 Schmutzwasser-/Mischwasserbehandlung  

Die Abwässer von Gachenbach, Weilach und Sattelberg werden in der Kläranlage Weilach 
(Tropfkörperanlage, Bemessung: 3.000 EW; derzeit ca. 1.570 EW angeschlossen) gereinigt. 

Die Anlage entspricht dem Stand der Technik und ist noch ausreichend aufnahmefähig. 

Die Hydraulik der dem Baugebiet nachfolgenden Kanäle ist zu überrechnen und ggf. an die 
neuen Abflussverhältnisse anzupassen.  

Der bauliche Zustand dieser bestehenden Kanäle sollte ebenfalls überprüft werden; diese 
sind ggf. zu erneuern bzw. zu sanieren. 

 

3.2 Regenwasserbehandlung 

Eine Versiegelung der Geländeoberflächen ist soweit möglich zu vermeiden. 

Es gilt das Versickerungsgebot, sofern der Untergrund entsprechende Durchlässigkeiten 
aufweist und ein entsprechender Grundwasserflurabstand gegeben ist. 

Sollten die Grenzen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), bzw. die 
Änderung zum 11.09.2008 und die entsprechenden aktualisierten Technischen Regeln  
(TRENGW und TRENOG) dazu, nicht eingehalten werden können, so ist für die Versicke-
rung von gesammeltem Niederschlagswasser eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 

Wir empfehlen den Umfang der Antragsunterlagen vorab mit dem Wasserwirtschaftsamt 
Ingolstadt abzustimmen.  

Eine Versickerung von Regenwasser über belastete Bodenflächen darf nicht erfolgen. 

Sollte eine Versickerung nicht möglich sein, so ist dies durch entsprechende Nachweise zu 
belegen.  
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Anlage 1 zum Bebauungsplan:  

Pflanzlisten für Sondergebiet Kindertagesstätte in Weilach 
 
9.1.1 
Pflanzliste 1: Bäume 
Hochstamm 3x verpflanzt mit Drahtballen, Stammumfang (STU) 14 - 16 cm; 
 
Acer campestre  Feldahorn  
Acer platanoides  Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus  Bergahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Fagus silvatica  Rotbuche 
Juglans regia   Walnuss 
Prunus avium   Vogelkirsche 
Quercus robur   Stieleiche 
Sorbus aria   Mehlbeere 
Sorbus aucuparia  Vogelbeere 
Tilia cordata    Winterlinde 
Ulmus laevis    Flatterulme 
Obstbäume   robuste, gebietstypische Sorten als Hochstamm 
 
Von den o.g. Bäumen sind jeweils auch Sorten zulässig; dies gilt jedoch nicht für den Orts-
rand (d.h. Süd- und Westrand des Geltungsbereichs), hier ist nur autochthone Pflanzware 
aus dem hiesigen Vorkommensgebiet (Voralpenland) zu verwenden.  
 
 
9.1.2 
Pflanzliste 2:  Sträucher 
Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, Höhe 60-100 cm, Pflanzabstand 1,25 m x 1,25 m  
 
Amelanchier spec. Felsenbirne 
Cornus mas  Kornelkirsche 
Corylus avellana Haselnuss 
Crataegus spec. Weißdorn 
Rosa spec.   Robuste gebietsheimische Strauchrosen 
Salix purpurea  Purpurweide 
Sambucus nigra Holunder 
Syringa vulgaris Flieder 
 
Pflanzliste nicht abschließend, erweiterbar durch Sträucher, die für Bereiche geeignet sind, 
welche regelmäßig von Kindern genutzt werden. Am Ortsrand (d.h. Süd- und Westrand des 
Geltungsbereichs) ist jedoch nur autochthone Pflanzware aus dem hiesigen Vorkommens-
gebiet (Voralpenland) zu verwenden.  

 


